
   
 

 
Bremer Straßenbahn AG Balgebrückstr. 11 Tel. 0421 / 55 96 – 666  
Abt. Kundenbetreuung             28195 Bremen Fax. 0421 / 5596 – 667  
  E-Mail: Kundenbetreuung@bsag.de 

 
Antrag auf ein SchülerTicket FEBB 

bitte senden an: 
 
 
 
 
 

 
1. Persönliche Daten (* Pflichtfelder)  Kundennummer: ___________________________________________ 

SCHÜLER/-IN 

Anrede*:   Frau  Herr              Divers       

Name*:         Vorname*:        

Geburtsdatum*:         Straße*:        

PLZ / Ort*:         Tel. / Mobil:        

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/-R:(sofern Antragssteller/-in unter 18 Jahre) 

Anrede*:   Frau  Herr              Divers     

Name*:         Vorname*:        

Titel:         Geburtsdatum*:        

Straße/Nr.*:         PLZ Wohnort*:        
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Schule der Freien Bekenntnisschule Bremen bis zum                                * (Datum eintragen, 

* Pflichtfeld) besuche. Bei einem vorzeitigen Verlassen der Schule bin ich nicht berechtigt, das Ticket weiter zu nutzen und 
muss dieses der BSAG umgehend zurückgeben. 

 

2. Auswahl des Produktes und des Geltungsbereiches (* Pflichtfelder):  

INFORMATIONEN ZUM GEWÜNSCHTEN SCHÜLERTICKET FEBB  

 Ich möchte ein SchülerTicket FEBB ab*:        

  

Ticket auswählen* 
Schüler-Sammel-

zeitTicket 
Schüler- 

MonatsTicket 
im ABO 

 Bitte die Ein- und  
Ausstiegshaltestelle angeben: 

 
 

 

 
  

 (nur wenn Zone(n)/Preisstufe unbekannt ist)   

  Meine Einstiegshaltestelle:   

Preisstufe auswählen*    
      

 

I Bremen (100/101) 

 

46,35 EUR/Monat1 

(durchschnittlicher Mo-
natspreis im Schuljahr 

2021/2022) 

49,30 EUR/Monat 
Preis Stand 2021 

   

 Meine Ausstiegshaltestelle:   
 

       
 

  
1Preis Stand 2021: Aufgrund der zeitlichen Anordnung der Schulferien im Schuljahr 2021/2022, wird ab September 2021 bis einschließlich 

Juni auch für das Schüler-SammelzeitTicket der Preis eines MonatsTickets abgerechnet. Wir haben uns daher dafür entschieden, dass das 
Ticket im Schuljahr 2021/2022 auch innerhalb der Ferien gültig ist. Außer Juli 2022 wird anteilig berechnet. 

 

Bitte hier die gewünschten Zonen und Preisstufe eintragen, sofern nicht I Bremen gewählt wurde. 
 

Preis-
stufe       Zo-

nen:                                                 Gesamt-
netz  

 
 

 

Bremer Straßenbahn AG 
Kundenbetreuung 
Balgebrückstr. 11 
28195 Bremen 
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Das Schüler-SammelzeitTicket gilt immer für den angegebenen Zeitraum in einem Kalendermonat. Schulferien sind aus-

geschlossen. 
 

Das Schüler-MonatsTicket im ABO gilt an allen Tagen im angegebenen Zeitraum, auch innerhalb der Schulferien. 

 

Hinweis: Bei dem SchülerTicket FEBB handelt es sich um ein Pilotprojekt. Der Vertrag kann seitens der BSAG jährlich zum 
Ablauf eines Schuljahres gekündigt werden. 

 

3. Erteilung eines SEPA- Lastschriftmandats 

Ich ermächtige die BSAG bis auf weiteres, mindestens für die Dauer von 12 Monaten mit Beginn des Vertrages, das Fahr-
geld für das SchülerTicket FEBB monatlich im Voraus zu Lasten des aufgeführten Girokontos mittels SEPA-Basis- Lastschrift 
einzuziehen. Diese Ermächtigung schließt die Erhöhung oder Verringerung der Monatseinzüge bei Änderungen des Gel-
tungsbereichs oder bei Tarifänderungen ein. Sie gilt auch bei einer von mir aufgegebenen Kontoänderung. Beanstandun-
gen und Änderungen werde ich Ihnen direkt vortragen. 
Hiermit ermächtige ich die BSAG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der BSAG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Spätestens zwei Tage vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die BSAG über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten. Ebenso wird mir die BSAG mitteilen, wenn sich Abbuchungshöhe und/oder -zeitpunkt ändern. 
Im Falle einer geringen Betragserhöhung bis inklusive 10,00 EUR (bspw. das Bearbeitungsentgelt für die Ausstellung eines 
neuen SchülerTickets FEBB) erhält der Kunde keine gesonderte Vorabinformation über den erhöhten Lastschrifteinzug. 
Die BSAG ist berechtigt, eine Bonitätsprüfung durchzuführen. Im Übrigen gelten die jeweiligen Tarifbestimmungen und 
Beförderungsbedingungen VBN. 
 

Name des  
Kontoinhabers*: 

      IBAN- Nr.*:       

Unterschrift des 
Kontoinhabers*: 

      

* Pflichtfelder 

 

Datenschutzhinweis nach Art. 12ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
Mit der Bestellung verarbeitet die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Flughafendamm 12, 28199 Bremen als verantwortli-
che Stelle Ihre Daten aufgrund der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO. Im Falle eines Forderungsausfalls übermitteln wir Ihre Daten an ein Inkassounternehmen zum Forderungseinzug. 
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.bsag.de/datenschutz. 
 

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Tarifbestimmungen & Beförderungsbedingungen des VBN, unsere Datenschutz-
hinweise sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das SchülerTicket FEEB an. 
 

             

Ort/Datum*     Unterschrift Schüler/-in*  Unterschrift ggf. Erziehungsberechtigte/-r* 
* Pflichtfelder 
 

  

https://www.bsag.de/datenschutz
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum SchülerTicket FEBB (Stand: 01.01.2022) 

 
1. Allgemeines 
Beim SchülerTicket FEBB handelt es sich um eine Vereinbarung mit der Freien Evangelischen Bekenntnisschule Bremen (FEBB). Sie gilt aus-
schließlich für SchülerInnen der FEBB. Das SchülerTicket FEBB wird in zwei Varianten herausgegeben, als Schüler-SammelzeitTicket sowie als 
Schüler-MonatsTicket im ABO für jeweils ein Schuljahr. Zum SchülerTicket FEBB gelten jeweils die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedin-
gungen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) zum Schüler-Sammelzeit-Ticket und Schüler-MonatsTicket. Der Vertrag für das 
SchülerTicket FEBB gilt jeweils für ein Schuljahr. Alle erforderlichen Ticketdaten sind auf dem Ticket aufgedruckt. Die entsprechende Wert-
marke erhält der Kunde durch Zustellung per Post, wenn die BSAG mit einem hierfür vorgesehenen Vordruck ermächtigt wird, den Fahrpreis 
jeweils am ersten Werktag im Monat im Voraus bis auf Weiteres, mindestens jedoch für die Dauer des Schuljahres, von dem Girokonto des 
Kunden abbuchen zu lassen. Das SchülerTicket FEBB ist vom Inhaber mit einem aktuellen Passfoto zu versehen. 
 
2. Bestellung eines SchülerTickets FEBB 
Bei der Anmeldung zum SchülerTicket FEBB erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass das europaweite SEPA-Basis- Lastschriftverfahren 
bei ihm zur Anwendung kommt. Die hierfür notwendige Vorabinformation über Abbuchungshöhe, -zeitpunkt, IBAN des Zahlungspflichtigen, 
Gläubiger-ID sowie Mandatsreferenz erhält der Kunde mindestens 2 Tage vor dem ersten Einzug der monatlichen Rate per E-Mail oder Brief. 
Im Falle einer geringen Betragserhöhung bis inklusive 10 EUR (bspw. das Bearbeitungsentgelt für die Ausstellung eines neuen SchülerTickets 
FEBB) erhält der Kunde keine gesonderte Vorabinformation über den erhöhten Lastschrifteinzug. Bestellanträge für das SchülerTicket FEBB 
sind sowohl bei der BSAG, die auch die ausgefüllten Anträge entgegennehmen, als auch bei der FEBB erhältlich. Ebenso ist die Zusendung der 
vollständig ausgefüllten Vordrucke per Post an die BSAG möglich. Die Teilnahme ist jeweils zum Ersten eines Monats innerhalb eines Schuljah-
res möglich, wenn der ausgefüllte Antrag bis zum 10. des Vormonats bei der BSAG vorliegt. 
 
3. Änderung des SchülerTickets FEBB 
Ein Wechsel vom Schüler-SammelzeitTicket zum Schüler-MonatsTicket ist während des Schuljahres möglich. Ein Wechsel vom Schüler-Monats-
Ticket zum Schüler-SammelzeitTicket ist während des Schuljahres hingegen nicht möglich. Ein Wechsel zum Schüler-MonatsTicket ist jeweils 
zum Ersten eines jeden Kalendermonats möglich.  
 
4. Kündigung 
Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Schuljahr, wenn er nicht gekündigt wird. Eine Kündigung des Vertrages oder Änderung der 
Bankverbindung ist monatlich möglich und muss jeweils zum 10. des Vormonats schriftlich bei der BSAG vorliegen, in dem die Kündigung oder 
Änderung wirksam werden soll. Dies gilt auch bei Tarifanpassungen des VBN. Das SchülerTicket FEBB ist umgehend nach Vertragsende an die 
BSAG zurückzugeben, damit die Kündigung wirksam wird. Sofern bei vorzeitiger Kündigung das Ticket nicht bis zum 3. Tag des folgenden Mo-
nats zurückgegeben wird, ist die Kündigung aufgehoben und der Betrag wird bis zur Dauer des ausgestellten Tickets weiterhin belastet. Bei 
dem SchülerTicket FEBB handelt es sich um ein Pilotprojekt der BSAG. Der Vertrag kann daher seitens der BSAG jährlich zum Ablauf eines 
Schuljahres gekündigt werden. 
 
5. Verlust/Defekt 
Ein Verlust oder Defekt des SchülerTickets FEBB ist unverzüglich direkt oder telefonisch bei der BSAG (0421/5596-666) oder telefonisch bei der 
VBN-Serviceauskunft unter der Telefonnummer 0421/59 60 59 anzuzeigen. Bei Verlust des SchülerTickets FEBB kann eine Zweitausstellung 
beantragt werden. Eine Zweitausstellung kostet 10,00 EUR. Das Bearbeitungsentgelt wird mit dem nächsten Bankeinzug vom Konto des Kunden 
zusätzlich abgebucht. Das Ersatzticket wird innerhalb von 5 Werktagen nach Anzeige des Verlustes/Defekts per Post zugestellt. Der Kunde hat 
bis zum Erhalt des Ersatztickets keinen gültigen Fahrausweis. Das defekte Ticket ist abzugeben. 
 
6. Sonstiges 
Für nichtgenutzte Zeiträume des SchülerTickets FEBB wird kein Ersatz geleistet. Konnte der monatliche Einzugsbetrag nicht abgebucht werden, 
wird für jede nicht eingelöste Lastschrift ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 4,00 € zuzüglich der angefallenen Bankspesen erhoben. Die BSAG 
kann bei Zahlungsverzug das Vertragsverhältnis fristlos kündigen und den Vorgang zur weiteren Bearbeitung an ein Inkassounternehmen über-
geben. Bei vorzeitiger und fristloser Kündigung des Vertrages wird die Forderung bis zu dem Monat erhoben, bis das ausgestellte Ticket Gül-
tigkeit hat, sofern es nicht innerhalb der gesetzten Frist abgegeben wird. Änderungen des Namens, der Bankverbindung oder der Anschrift sind 
schriftlich per Post/E-Mail oder im Kundencenter bekannt zu geben. Änderungen, die bis zum 10. eines Monats vorliegen, werden spätestens 
zum Ersten des nächsten Monats wirksam. Muss aufgrund eines Wohnungswechsels eine Adressermittlung über das Einwohnermeldeamt 
erfolgen, sind diese Kosten vom Kunden zu tragen. 
 
7. Außerordentliche Beendigung des SchülerTickets FEBB bei Tod des Inhabers 
Mit Mitteilung des Todes des SchülerTicket FEBB-Inhabers endet der Vertrag und das Ticket muss abgegeben werden. Darüber hinaus gelten 
die jeweils gültigen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). 


